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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 28.06.2012 nicht öffentlich Vorberatung 

Ausschuss für Bildung und Sport 11.07.2012 nicht öffentlich Vorberatung 

Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb 12.07.2012 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 18.07.2012 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

01 Der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers versehene 

Jahresabschluss 2011 des Erfurter Sportbetriebes, der eine Bilanzsumme von 

78.705.833,76 Euro und einen Jahresfehlbetrag von 1.565.342,41 Euro ausweist, wird 

entsprechend § 25 Thüringer Eigenbetriebsverordnung festgestellt. 

 

02 Der Jahresfehlbetrag des Erfurter Sportbetriebes des Wirtschaftsjahres 2011 in Höhe von 

1.565.342,41 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

 

03 Der Verlustvortrag aus dem Jahr 2007 in Höhe von 2.564.068,29 Euro wird gemäß § 8 Abs. 2 

Thüringer Eigenbetriebsverordnung mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. 

 

04 Der Stadtrat erteilt der Werkleitung des Eigenbetriebes Erfurter Sportbetrieb für das 

Geschäftsjahr 2011 Entlastung. 

 

05 Als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2012 einschließlich der Überprüfung der 

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz wird die 

Ernst & Young GmbH bestellt. Der Prüfauftrag ist bis Oktober 2012 durch die Werkleitung 

auszulösen. Im Prüfauftrag ist die Vorlage des Abschlussberichtes 2012 bis spätestens Ende 

April 2013 zu vereinbaren. Der Prüfbericht ist der Landeshauptstadt Erfurt auch in 

elektronischer Form zur Verfügung zu stellen. 

 

06 Gemäß § 25 Absatz 4 Thüringer Eigenbetriebsverordnung ist neben den Beschlüssen über die 

  

 

01 Beteiligungsmanagement 

   Der Oberbürgermeister 
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Feststellung des Jahresabschlusses und der Ergebnisverwendung auch der Bestätigungs-

vermerk des Abschlussprüfers wiederzugeben. Gleichzeitig sind der Jahresabschluss und der 

Lagebericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen. In der Veröffentlichung ist auf die 

Auslegung hinzuweisen. 

 

 

 

 

28.06.2012 gez. A. Bausewein     

Datum, Unterschrift 

 

Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen x Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2012 2013 2014 2015 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

Anlage 1 - Sachverhalt lange Version } nur für Stadtratsmitglieder und Mitglieder  

Anlage 2 - Jahresabschluss 2011 ESB } der Ausschüsse WA-ESB und Bildung und Sport 

 

Der Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers liegt in den Fraktionen und im Bereich OB zur 

Einsichtnahme aus. 

 

 

 

 

Sachverhalt 

 

Mit Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks des Wirtschaftsprüfers und der 
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beanstandungsfreien Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß 

§ 53 Haushaltsgrundsätzegesetz sind die Voraussetzungen zur Feststellung des Jahresabschlusses 

2011 des Eigenbetriebes Erfurter Sportbetrieb sowie zur Entlastung der Werkleitung durch den 

Stadtrat gegeben. 

 

Es wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag 2011 in Höhe von 1.565.342,41 Euro auf neue 

Rechnung vorzutragen. Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 einschließlich der Über-

prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz 

wird die Beauftragung der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft empfohlen. 
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